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RS OGH 1994/10/27 6Ob638/94
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 27.10.1994

Norm

JN §92a

Rechtssatz

Mit dem Begehren auf Ersatz des Wertes eines mangels vertraglich geschuldeter Verwahrungsp2ichten entlaufenen

und in der Folge verunglückten Tieres wird kein "reiner Vermögenssachen", sondern ein Sachschade im Sinne des § 92

a JN geltend gemacht.
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